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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:
Die Veröffentlichung des nachfolgenden Beschlusses des 
Planungs- und Bauausschusses im „Amtsblatt der Stadt 

Mönchengladbach“ wird angeordnet:

Aufstellung eines Bauleitplanes

Der Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 
18.06.2013 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Planungs- und Bauausschuss beschließt gemäß §§ 1 Abs. 8 
und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBl. I S. 1509): 

Einen Bebauungsplan mit Festsetzungen im Sinne des § 9 
Abs. 2a BauGB für das nachstehend umgrenzte Gebiet 
aufzustellen:

Stadtbezirk Süd, Gebiet zwischen der Ottostraße, dem 
Stockholtweg, der Keplerstraße und der Römerstraße. 

Im Einzelnen verläuft die Grenze des Plangebietes entlang der 
Südseite der Ottostraße bis zum Kreuzungsbereich mit dem 
Stockholtweg, entlang der westlichen Seite des Stockholtwegs bis 
zum Kreuzungsbereich mit der Keplerstraße, weitergehend 
entlang der Nordseite der Keplerstraße bis zum Kreuzungs-
bereich mit der Römerstraße, von hier aus entlang der Ostseite 
der Römerstraße in nördlicher Richtung bis zum Kreuzungs-
bereich mit der Ottostraße.

Planungsziele:
Ziel der Planung ist die Erhaltung und Entwicklung der zentralen 
Versorgungsbereiche Geneicken-Mitte und Rheydt-Mitte durch 
den Ausschluss von nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Einzelhandel im Plangebiet durch Festsetzungen nach § 9 
Abs. 2a BauGB. Dieses Planungsziel leitet sich ab aus den 
städtebaulichen Zielstellungen des am 13.06.2007 vom Rat der 
Stadt Mönchengladbach beschlossenen Nahversorgungs- und 
Zentrenkonzeptes.“ 

Dieser Aufstellungsbeschluss ermöglicht die Anwendung des 
zweiten Teiles des Baugesetzbuches, den Erlass von 
Veränderungssperren und die Zurückstellung von Baugesuchen, 
sobald und soweit Sicherungsmaßnahmen für die Bauleitplanung 
erforderlich werden.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird dieser Beschluss hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der  Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666); zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 19.06.2013

Norbert B u d e
Oberbürgermeister


